
  

Auszug

aus der   Sitzung des Wahlprüfungsausschusses   
der Gemeinde Bönebüttel

vom   10.09.2018  

3 .   Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl vom 06. Mai 2018

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Gemeindewahl vom 06.05.2018
gemäß § 39 Nr. 4 GKWG für gültig zu erklären.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 3 (einstimmig)
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Herr Christophersen ruft den Tagesordnungspunkt auf und die Ausschussmitglieder 
berichten, dass Ihnen bei der Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen am 
06.05.2018 keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind.

Sodann stellt der Ausschuss fest, dass keiner der in § 39 Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetz (GKWG) unter den Nummern 1 bis 3 genannten Fälle gegeben ist. 
Auch sind in der vorgesehenen Frist keine Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl 
eingegangen.

Um 19:03 Uhr schließt der Vorsitzende die Sitzung des Wahlprüfungsausschusses.
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